
Reitverein Johanneshof e.V.
Johannesstr. 20, 53859 Niederkassel-Mondorf
Bankverbindung: VR-Bank Rhein-Sieg eG, Siegburg
IBAN: DE34370695200110791011 BIC: GENODED1RST

Aufnahme-Antrag

Eintrittsdatum: Geburtsdatum:

Familienname: Vorname:

Anschrift: Str.: Plz.: Ort:

Email: Tel.:

Stamm-Mitglied: Ja Nein Aktiver Reiter/in: Ja Nein

Privat-Pferd: Ja Nein Tierhalter-Haftpflicht: Ja Nein

Reitabzeichen: Ja Nein AktiverTurnierreiter/in: Ja Nein

Leistungsklasse: D/ S/ V/

Ich erkläre hiermit, die Satzung erhalten zu haben, anzuerkennen und mich im Interesse des
Pferdesportes für den Verein zu verwenden. Bei Unfall verzichte ich, soweit gesetzlich zulässig, auf
Ansprüche gegen den Verein.

Aufnahmegebühr für Erwachsene: 20,00 € Aufnahmegebühr für Jugendliche: 10,00 €
Vereinsbeitrag für Erwachsene: 61,00 € Vereinsbeitrag für Jugendliche: 30,50 €

Bei mehr als drei Mitgliedern aus einer Familie, ist jedes weitere Familienmitglied beitragsfrei.
Bei Eintritt vor dem 7. Monat jeden Jahres ist der/die volle Jahresbeitrag/ Aufnahmegebühr, ab dem 7.
Monat jeden Jahres der/ die halbe Jahresbeitrag/ Aufnahmegebühr zu entrichten.
(die Mitgliedschaft wird erst gültig nach Eingang der jeweils fälligen Beträge.)

Zahlungsweise nur per SEPA Basis Lastschrift
Der Kontoinhaber ermächtigt den RV Johanneshof e.V., Gläubiger-Identifikationsnummer
DE06ZZZ00001076561, mittels SEPA-Basis Lastschrift am 01.03 den fälligen Beitrag einzuziehen. Der
Kontoinhaber weist die Bank an, die gezogene Lastschrift einzulösen.

Name des Kontoinhabers:

Name der Bank:

IBAN:

BIC:

……………………………..………………………………………………………hier abtrennen…………………………………….………………………………………………

Reitverein Johanneshof e.V.
Johannesstr. 20, 53859 Niederkassel-Mondorf Ndk.-Mondorf, den …………….…………………

Herr/ Frau/ Fräulein …………………………………………………………………………………

Ihre Aufnahme in den Reitverein wird hiermit bestätigt.

Mit reiterlichem Gruß

……………………………………………………
1.Vorsitzende



Reitverein Johanneshof e.V.
Johannesstr. 20, 53859 Niederkassel-Mondorf
Bankverbindung: VR-Bank Rhein-Sieg eG, Siegburg
IBAN: DE34370695200110791011 BIC: GENODED1RST

Die laufenden Jahresbeiträge sind bis spätestens 31. März jeden Jahres fällig, bei Mahnungen wird 1,- EUR
Mahngebühr berechnet. Nach 3 maliger erfolgloser Mahnung erfolgt Ausschluß des betreffenden Mitglieds, die
noch ausstehenden Beträge werden auf dem Rechtsweg eingezogen. Es gelten die Bestimmungen des BGB § 201
(Verjährung von Vereins-Aufnahme-Beiträgen).
Die gesetzlichen Vertreter haften neben einem Minderjährigen für Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag und
andere finanzielle Verpflichtungen gegenüber dem Verein.

WICHTIGER HINWEIS:
Jedes Mitglied ist verpflichtet im Rahmen seiner Möglichkeiten den Verein tatkräftig zu unterstützen und
sollte diesem mindestens 10 Stunden im Geschäftsjahr zur Verfügung stehen. Jedes Mitglied hat die
Möglichkeit diesen tatkräftigen Dienst mit einer Geldspende abzulösen, wobei ein Stundensatz von 5,- EUR
als angemessen erscheint, die für sportliche Veranstaltungen verwendet wird.

…………………………………………, den ………………………………… ………………………………………………………………….
(Ort) (Unterschrift)

………………………………………………………………….
(gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)

Aufnahme bestätigt: 1. Vorsitzende ………………………………………………………..

2. Vorsitzende ………………………………………………………..

Schatzmeister ………………………………………………………..

Sehr geehrtes Mitglied,
die laufenden Jahresbeiträge sind bis spätestens 31. März jeden Jahres fällig, bei Mahnungen wird 1,- EUR
Mahngebühr berechnet. Nach 3 maliger erfolgloser Mahnung erfolgt Ausschluß des betreffenden Mitglieds, die
noch ausstehenden Beträge werden auf dem Rechtsweg eingezogen. Es gelten die Bestimmungen des BGB § 201
(Verjährung von Vereins-Aufnahme-Beiträgen).Die gesetzlichen Vertreter haften neben einem Minderjährigen
für Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag und andere finanzielle Verpflichtungen gegenüber dem Verein.

WICHTIGER HINWEIS:
Jedes Mitglied ist verpflichtet im Rahmen seiner Möglichkeiten den Verein tatkräftig zu unterstützen und
sollte diesem mindestens 10 Stunden im Geschäftsjahr zur Verfügung stehen. Jedes Mitglied hat die
Möglichkeit diesen tatkräftigen Dienst mit einer Geldspende abzulösen, wobei ein Stundensatz von 5,- EUR
als angemessen erscheint, die für sportliche Veranstaltungen verwendet wird.


